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Ausgabe der Fischereipatente - Fischereibeginn am 1. Februar 2026 
Weitere Ausgabetermine folgen im April 

 

Das Patent kann bei den Fischereiaufsehern/Wildhütern mit Debitkarten wie Maestro-Card, 
PostCard, mit Kreditkarten wie MasterCard, VisaCard sowie mit TWINT bezahlt werden.  
Keine Barzahlung bei den Fischereiaufsehern/Wildhütern!  

 
Im Bündner Naturmuseum können keine Patente mehr bezogen werden!  

 
Zur Vorbereitung auf die Fischereisaison gehört auch das Lösen des Fischereipatentes. 
Um ein Jahres- oder Monatspatent lösen zu können, müssen fischereiliche Kenntnisse nachgewiesen 
werden (Sachkundenachweis SaNa). 
 
Online-Shop AJF  

Das Patent sollte vorzugsweise über den Shop auf der AJF-Webseite bezogen werden. Dies vereinfacht 
die Abwicklung des Kaufs und verkürzt die Zustellungszeiten. AJF - Online Shop 
 
Fischerei-App 

Anstatt per Statistikbüchlein kann die Fangstatistik auch mit der Fischerei-App Graubünden geführt 
werden. Beim Patentbezug hat der Fischer oder die Fischerin zu entscheiden, ob er/sie die Fangstatistik 
handschriftlich oder per App führen will. Die gewählte Erfassungsart gilt für die ganze Saison und kann 
nicht mehr gewechselt werden. Detaillierte Informationen zum Gebrauch und Download der Fischerei-
App finden Sie hier: Fischerei-App - Fischen in Graubünden 
 
Im Kantonsamtsblatt vom 12. Januar 2026 und auf der Webseite des Amtes für Jagd und Fischerei 

www.ajf.gr.ch sind für die einzelnen Fischereibezirke Ausgabeorte, Termine sowie die Voraussetzungen 
für den Patentbezug publiziert. Wenn Drittpersonen Patente für Personen mit Wohnsitz im Kanton 
Graubünden beziehen möchten, müssen sie eine persönliche Wohnsitzbestätigung des Patentantrag-
stellers mitbringen. Entsprechende Formulare können von der Webseite des Amtes für Jagd und 
Fischerei heruntergeladen werden. 
 
Bargeldlose Zahlung 
Fischer, die nachweislich nicht bargeldlos bezahlen können, haben die Möglichkeit, das Patent gegen 
Barzahlung beim Amt für Jagd und Fischerei, Ringstrasse 10, 7000 Chur, zu beziehen. Dies ist ab dem 
15. Januar 2026 zu folgenden Zeiten möglich: Montag: 15:00–18:30 Uhr, Mittwoch: 10:00–14:00 Uhr, 
Donnerstag: 10:00–14:00 Uhr. 
 
Ausgabestellen für die Fischereipatente: 

 
Fischereibezirk 1 Vorderrhein (Surselva, Imboden, Safien) Zahlungsmöglichkeiten 

Ort Ausgabestelle Patentausgabe Karte Bar 

Trun Kantonale Fischzucht  
FA Roland Tomaschett 

nur auf Voranmeldung: 
081 257 87 60 

x  

 
Fischereibezirk 2 Hinterrhein, Alpenrhein, (Schams, Avers, 
Heinzenberg, Domleschg, Oberhalbstein, Schanfigg, Churer 
Rheintal) 

Zahlungsmöglichkeiten 

Ort Ausgabestelle Patentausgabe Karte Bar 

Rothenbrunnen Kantonale Fischzucht 
FA Curdin Meiler 

Fr 23.01.2026  
16.30-18.30 Uhr 
Fr 30.01.2026  
17.00-19.00 Uhr 
Ansonsten 
Patentausgabe nur auf 
Voranmeldung: 
081 257 87 61 

x  

https://shop-ajf.gr.ch/de/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/fischerei/Fischen-in-Graubuenden/Seiten/Fischerei-App.aspx
http://www.ajf.gr.ch/
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Fischereibezirk 3 Landquart, Landwasser, Albula (Prättigau, 
Landwasser-, Albulatal) 

Zahlungsmöglichkeiten 

Ort Ausgabestelle Patentausgabe Karte Bar 

Klosters Kantonale Fischzucht 
FA Thomas Reidt 

nur auf Voranmeldung: 
081 257 87 66 

x  

Davos Platz Einwohnerkontrolle, 
Rathaus 

Ab Fr 23.01.2026 
Mo: 
08.30-11.30 
13.30-18.00 
Di bis Do: 
08.30-11.30 
13.30-17.00 
Fr: 
08.30-16.00 

x x 

 
 
  AMT FÜR JAGD UND FISCHEREI GRAUBÜNDEN 
 
 

Chur, 06.01.2026 
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